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XIV ne beantragte Zigeunerehe mit mehreren
Taufen als Nachhang.) Es 5  war Tiroler und Steirer,
aber doch veritable Zigeuner, die Im Dechanthofe zu zum „Ehe⸗
verſprechen“ ſich meldeten Als „Bräutigam“ präſentiert ſich ein
ſtarker Fünfziger, der von Kindsbeinen mit einer igeuner⸗
geſellſchaft die Welt durchzogen 0 und die Schauſpielkunſt und
Uſt als Metier etrieb Seine Herkunft iſt dunkel. Der von der
Bezirkshauptmannſchaft V ausgeſtellte Reiſepa nenn eine Gemeinde
Oberſteiermarks als Zuſtändigkeitsort. Nach Angaben ſeiner unehe⸗
lichen Utter, die jetzt ein ſteinaltes ſinnarmes Weiblein iſt, ſei
eL In den Dreißiger⸗Jahren irgendwo In Kärnten zur Welt 9e
kommen. Auf ſeinen Wanderzügen habe EY, wie ELr Tzählt, faſt in
allen Arren Kärntens vergebliche Nachfrage gehalten wegen Eruierung
ſeines Geburtsortes In Frankreich, un der Nähe von Metz habe EL

zum erſtenmale ſich verehelicht, ohne daſs Uum den auſſchein gefragt
worden ſei (7) Nach 28jähriger Ehe ſtarb das Weib, wie der vom
2 November 1884 atterte Todtenſchein ausweist. Seine nunmehrige
„Braut“ iſt die 41jährige, atholiſche, In Bayern geborne, aber nach
Gais, Bezirkshauptmannſchaft Bruneck In irol, zuſtändige
Einen aufſchein beizubringen, iſt auch ſie außerſtande. Seit einigen
ßahren (ben ſie ſchon miteinander In „wilder Ehe“ Sie iſt zugleich
Ziehmutter eines etwa ahre en Knaben, dem Sohne threr
weſter, die bei der Geburt dieſes Kindes geſtorben war Zwar
habe ſie für das leibliche Wohl dieſes Kindes eſorgt, aber dasſelbe
taufen 3u laſſen, ſei bis jetzt verabſäumt worden. Beim ewigen
Herumziehen von Ort 3u Dt bald mit dieſer, bald mit jener
Zigeunerfamilie ſei ſie der Tragweite dieſes Verſäumniſſes ſich nie
ewuſst geworden, bis ihr nunmehriger Bräutigam anfieng, die Taufe
des Knaben betreiben, reilich auch nur, damit auf Grund des
Taufſcheines die Zuſtändigkeit könne erwirkt werden. Sie erzählt
ferners von einer anderen jüngeren weſter, we drei uneheliche
Kinder habe, einen Knaben, der etwa uim 12 V  .  ahre ſtehe und zwei
Mädchen im ungefähren CT von und ſieben Jahren. Wann
nd ſie geboren ſeien, die Mutter ſelbſt nicht an⸗-

zugeben, da ſie auf ihren Wanderzügen auf die Ortsnamen nicht
geachtet, ondern nt thren Lebensunterhalt im uge gehabt habe;
daſs die Kinder nicht getauft wurden, könne eidlich verſichert
werden. Die ſchließliche gieng nun ahin, zur Verehelichung
Chi zu ſein und den Kindern das Sacrament der Taufe
penden, damit ſie wenigſtens nicht als Heiden leben und ſterben
müſſen Um jeden Verdacht auszuſchließen, als hätten ſie ſchnöden
Gewinn Iim Auge, erklärten ſie, daſs nur Mitglieder der Zigeuner⸗
familie die Pathenſtelle vertreten würden. Da igeuner eine eltene
Erſcheinung In der Pfarrkanzlei ſind, außer in der Eigenſchaft als
„Fe  Er  7 und die Geſchichte Ar „verwutzelt“ ausſah, wurde

das Ordinariat Err  Et, welches folgendermaßen entſchied: Von
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Beibringung des Taufſcheines ⁷ kirchlicherſeits dispenſiert und
zugleich geſtattet, daſs das Eheaufgebot ur am Tte des hatſäch
en Aufenthaltes ſtattzufinden habe Die diesbezügliche ſtaatliche
Dispens iſt Im Wege der Bezirkshauptmannſchaf 3 erwirken.

Der Dechant, In deſſen Bereiche die Ehewerber ſich aufhalten,
iſt zur Vornahme der Trauung ermächtiget und kann auch andere
Prieſter ſubdelegieren. Die Qufe des Bräutigams waäre nur In
dem Falle uläſſig, daſs deſſen Zugehörigkeit zur eiligen Kirche
in keinerlei Weiſe nachgewieſen werden ann

Bezüglich der noch ungetauften Kinder wurde die eiſung
gegeben: ) ieſelben en einen vorbereitenden Unterricht wenigſtens
über die zur Seligkeit nothwendigen Grundwahrheiten erhalten und
darnach nach dem Itu des Baptismus Adultorum getauft werden.

Nach der Quſe ſoll der Unterricht nach Möglichkeit erweitert
werden, QAmt ſie auch den übrigen eiligen Sacramenten geführt
werden können. C) Die äuflinge ſind ins Taufbuch einzutragen und
der Taufact iſt der Heimatspfarre der Utter zur Evidenzhaltung
mitzutheilen, nachdem der Geburtsor nicht zu eruieren iſt

Die Sache wurde ordnungsmäßig eingeleitet und der Unterricht
begonnen. Bevor jedoch der Dechant amtshandeln konnte, Wwar die
Geſellſchaft wieder fortgegangen. Die orge das ägliche rot
machte einen längeren Aufenthalt unmöglich. Möglich, daſs dieſe

eUute anderswo endlich in die für ihr Seelenheil nothwendige
Ordnung Immen.

Leoben 0 V, Dechant und Sta  farrer.

(Die „gute Meinung“ als Predigtthema
„Ein ſtehendes Thema“, ſo ſchreibt Io

ſef Jungmann In ſeiner
Theorie der geiſtlichen Beredſamkeit, „das ich aber nicht erwähne,
um ‘S V  OY*  hnen beſonders 5 empfehlen, iſt die Meinung
Man er  E darunter jene Stimmung des Herzens, vermöge deren
der Menſch den en hegt, alles, was EL thut, —um Gotteswillen
und aus eigentlicher te 3u ihm thun, und EH den
Chriſten ans Herz 5 egen, daſs ſie dieſe „gute Meinung“ oft,
wenigſtens täglich en Daſs das etztere gut und ſehr
lobenswert ſei, unterliegt keinem Zweifel. Aber man führt die eute
irre, wenn man, wie eS meiſtens geſchie dieſen Rath als eine
Pflicht hinſtellt, und Aum ſie L wirkſamer 3u beſtimmen, ſie ehrt,
ohne die erwähnte „gute Meinung“ ſeien Unſere andlungen böſe
oder wenigſtens wirkungslos. Denn alle dieſes iſt unwahr. Zwei
Stücke, und nicht mehr, ſind nach der ehre de Thomas 4

forderlich, damit eine Handlung des Menſchen übernatürlich ver⸗
dienſtlich ſei Der en muſs im Stande der heiligmachenden
Gnade und die Handlung ſelbſt muſs ethi gut, nicht ſünd⸗


